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VERORDNUNG (EU) Nr. 1284/2009 DES RATES 
vom 22. Dezember 2009 (*) 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Guinea 
zuletzt geändert durch die 

VERORDNUNG (EU) 2023/2694 DES RATES 
vom 27. November 2023 (**) 

 
 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215 Absätze 1 
und 2, 

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2009/788/GASP des Rates vom 27. Oktober 2009 über restriktive 
Maßnahmen gegen die Republik Guinea (1), geändert durch den Beschluss 2009/1003/GASP des Rates vom 22. 
Dezember 2009, 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommis-
sion, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Gemeinsame Standpunkt 2009/788/GASP sieht bestimmte restriktive Maßnahmen gegen Mitglieder des 
Nationalen Rates für Demokratie und Entwicklung (Comité National pour la Démocratie et le Développement, 
CNDD) und mit ihnen in Verbindung stehende Personen vor, die für die gewaltsame Unterdrückung vom 28. 
September 2009 oder den politischen Stillstand im Land verantwortlich sind. 

(2) Zu diesen Maßnahmen zählen das Einfrieren der Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen der im Anhang des 
Gemeinsamen Standpunkts genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrich-
tungen sowie ein Verbot der Bereitstellung von technischer und finanzieller Hilfe und sonstigen mit militäri-
schen Ausrüstungen verbundenen Dienstleistungen an natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
und Einrichtungen in der Republik Guinea bzw. zur Verwendung in der Republik Guinea. Diese Maßnahmen 
beinhalten auch das Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr von zur internen 
Repression verwendbaren Ausrüstungen an bzw. in die Republik Guinea. 

(3) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags; daher sind – insbesondere zur Gewährleis-
tung ihrer einheitlichen Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten – Rechtsvor-
schriften auf der Ebene der Union für ihre Umsetzung erforderlich, soweit die Union betroffen ist. 

(4) Bei jeglicher Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen im Rahmen dieser Verordnung 
sollten die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (2) und die Richtlinie 95/46/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (3) beachtet werden. 

(5) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, muss diese 
Verordnung sofort in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) (gestrichen) 

b) (gestrichen) 

c) (gestrichen) 

d) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art einschließlich von – aber nicht beschränkt auf – 



i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Schulden und Schuld-
verschreibungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpa-
pierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen und Derivaten; 

iv) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle Zu-
sagen, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen; 

e) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der Veränderungen 
und der Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, 
die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gel-
der verändert oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder einschließlich der 
Vermögensverwaltung ermöglichen; 

f) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, 
beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von 
Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können; 

g) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung ihrer Verwendung für den Erwerb von Gel-
dern, Waren oder Dienstleistungen, einschließlich von – aber nicht beschränkt auf – den Verkauf, das Ver-
mieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen; 

h) „Gebiet der Union“ die Gebiete, auf die der Vertrag nach Maßgabe der darin festgelegten Bedingungen An-
wendung findet. 

Artikel 2 

(gestrichen) 

Artikel 3 

(gestrichen) 

Artikel 4 

(gestrichen) 

Artikel 5 

(gestrichen) 

Artikel 6 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz der in Anhang II aufgeführten 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind oder von diesen gehalten 
oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang II aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den oder zugute kommen. 

(3) Anhang II enthält eine Liste der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, 
die der Rat gemäß Artikel 3a des Gemeinsamen Standpunkts 2009/788/GASP als einzelne Mitglieder des 
Nationalen Rates für Demokratie und Entwicklung oder als mit ihnen verbundene natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen und Einrichtungen ermittelt hat. 

(4) Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 7 

Die natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, können im Zusammenhang mit dem Verbot nach Artikel 6 Absatz 2 in 



keiner Weise haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen Grund zu der Annahme hatten, dass 
sie mit ihrem Handeln gegen das betreffende Verbot verstoßen. 

Artikel 8 

(1) Abweichend von Artikel 6 können die auf den in Anhang III aufgeführten Websites genannten zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressour-
cen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen angemessen er-
scheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftli-
chen Ressourcen 

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang II aufgeführten Personen und ihrer unterhaltsbe-
rechtigten Familienangehörigen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder 
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Ge-
bühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben im Zu-
sammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Verwah-
rung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen oder 

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt dass der Mitgliedstaat den 
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung 
mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt 
werden sollte. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 
Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 8a 

(1) Artikel 6 Absätze 1 und 2 findet keine Anwendung auf die Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen 
Ressourcen, die notwendig sind, um die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten oder ande-
re Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse zu unterstützen, wenn die Hilfe bzw. die 
anderen Tätigkeiten durchgeführt werden von 

a) den Vereinten Nationen (VN), einschließlich ihrer Programme, Gelder und sonstigen Einrichtungen und 
Stellen, sowie ihren Sonderorganisationen und verwandten Organisationen, 

b) internationalen Organisationen, 

c) humanitäre Hilfe leistenden Organisationen mit Beobachterstatus in der Generalversammlung der VN 
und Mitgliedern dieser Organisationen, 

d) bilateral oder multilateral finanzierten nichtstaatlichen Organisationen, die sich an den Plänen der Ver-
einten Nationen für humanitäre Maßnahmen, den Plänen der VN für Flüchtlingshilfemaßnahmen oder 
anderen Appellen der VN oder an vom Amt der VN für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 
koordinierten humanitären ‚Clustern‘ beteiligen, 

e) Organisationen und Agenturen, denen die Union das Zertifikat für humanitäre Partnerschaft erteilt hat 
oder die von einem Mitgliedstaat als Partner für humanitäre Hilfe nach nationalen Verfahren zertifiziert 
oder anerkannt sind, 

f) spezialisierten Agenturen der Mitgliedstaaten oder 

g) den Beschäftigten, Zuschussempfängern, Tochtergesellschaften oder Durchführungspartnern der unter 
den Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen, während und soweit sie in dieser Eigenschaft tätig 
sind. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die auf den in Anhang III aufgeführten Websites genannten zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 6 Absätze 1 und 2 unter ihnen geeignet erschei-
nenden Bedingungen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder 
die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem sie festgestellt 
haben, dass die Zurverfügungstellung dieser Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen erforderlich ist, um die 
rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten oder andere Tätigkeiten zur Deckung grundlegen-
der menschlicher Bedürfnisse zu unterstützen. 

(3) Ergeht innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang eines Genehmigungsantrags nach Absatz 2 keine ab-
lehnende Entscheidung, kein Auskunftsersuchen oder keine Mitteilung über eine Fristverlängerung der ein-
schlägigen zuständigen Behörde, so gilt die Genehmigung als erteilt. 



(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 
den Absätzen 2 und 3 erteilte Genehmigung innerhalb von vier Wochen nach einer solchen Erteilung. 

Artikel 9 

(1) Abweichend von Artikel 6 können die auf den in Anhang III aufgeführten Websites genannten zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressour-
cen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand eines Zurückbehaltungs-
rechts, das vor dem Datum, an dem die in Artikel 6 genannte Person, Organisation oder Einrichtung in 
Anhang II aufgenommen wurde, von einem Gericht, einer Verwaltungsstelle oder einem Schiedsgericht 
angeordnet oder festgestellt wurde, oder sie sind Gegenstand einer vor diesem Datum ergangenen Ent-
scheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts, 

b) die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze 
und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der 
Forderungen verwendet, die durch ein solches Zurückbehaltungsrecht gesichert sind oder deren Be-
stand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist, 

c) das Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung begünstigt nicht eine in Anhang II aufgeführte Person, 
Organisation oder Einrichtung, und 

d) die Anerkennung des Zurückbehaltungsrechts oder der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öf-
fentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 
Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 10 

(1) Artikel 6 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute in der Union nicht daran, Gelder, die auf das Konto einer 
im Anhang aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung überwiesen 
werden, auf den eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Be-
träge ebenfalls eingefroren werden. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten unverzüglich die jeweils zu-
ständigen Behörden über jede derartige Transaktion. 

(2) Artikel 6 Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf den eingefrorenen Konten von 

a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum, an dem 
die in Artikel 3 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang II 
aufgenommen wurde, geschlossen wurden beziehungsweise entstanden sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge, Zahlungen oder Finanzinstrumente nach Artikel 6 Absatz 1 eingefro-
ren werden. 

Artikel 11 

Die natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und 
Beschäftigten, die im guten Glauben, gemäß dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche Ressour-
cen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist 
nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahr-
lässigkeit beruht. 

Artikel 12 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis 
sind natürliche und juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen verpflichtet, 

a) den für das Land, in dem sie ihren Sitz oder eine Niederlassung haben, auf den Websites in Anhang III 
aufgeführten zuständigen Behörden unverzüglich alle Informationen zu liefern, die die Einhaltung dieser 
Verordnung erleichtern würden, z. B. über die nach Artikel 6 eingefrorenen Konten und Beträge, und 
diese Informationen direkt oder über die auf den Websites in Anhang III genannte zuständige Behörde 
der Kommission zu übermitteln und 

b) mit dieser zuständigen Behörde bei der Überprüfung der Informationen zusammenzuarbeiten. 

(2) Alle zusätzlichen Angaben, die direkt bei der Kommission eingehen, werden dem betreffenden Mitgliedstaat 
zur Verfügung gestellt. 



(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder eingegangenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwen-
det werden, für die sie übermittelt worden oder eingegangen sind. 

Artikel 13 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unverzüglich über die nach dieser Verordnung ge-
troffenen Maßnahmen und tauschen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige sachdienli-
che Informationen aus, insbesondere über Verstöße und Durchführungsprobleme sowie Urteile nationaler Gerich-
te. 

Artikel 14 

Anhang II enthält, soweit verfügbar, Angaben zu den darin aufgeführten natürlichen Personen, damit die betref-
fenden Personen identifiziert werden können. 

Diese Angaben können Folgendes umfassen: 

a) Nachname und Vornamen, einschließlich gegebenenfalls Aliasnamen und Titel; 

b) Geburtsdatum und –ort, 

c) Staatsangehörigkeit; 

d) Reisepass- und Personalausweisnummern, 

e) Steuer- und Sozialversicherungsnummern, 

f) Geschlecht; 

g) Anschrift oder sonstige Informationen über Aufenthaltsorte; 

h) Funktion oder Beruf; 

i) Datum der Aufnahme in die Liste. 

In Anhang II können die vorstehend genannten Angaben zur Identifizierung auch für die Familienmitglieder der 
auf der Liste aufgeführten Personen erfasst werden, sofern sie im Einzelfall erforderlich sind, und ausschließlich 
zum Zweck der Überprüfung der Identität der auf der Liste aufgeführten natürlichen Personen. 

Zudem werden in Anhang II die Gründe für die Aufnahme in die Liste, beispielsweise die berufliche Tätigkeit, ge-
nannt. 

Artikel 15 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, 

a) Anhang II auf der Grundlage der Beschlüsse, die in Bezug auf den Anhang des Gemeinsamen Stand-
punkts 2009/788/GASP getroffen werden, zu ändern; und 

b) Anhang III anhand der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen zu ändern. 

(2) Die Kommission nennt einzelfallbezogene und spezifische Gründe für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a ge-
troffenen Beschlüsse und gibt den betroffenen Personen, Organisationen und Einrichtungen Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 

(3) Bei der Ausführung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Verordnung verarbeitet die Kommission personenbezo-
gene Daten nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 

Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften zu Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung fest und ergrei-
fen alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Sanktionen. Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften unverzüglich nach Inkrafttreten der Verordnung 
mit und setzen sie von allen späteren Änderungen in Kenntnis. 

Artikel 16a 

(1) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden 
"Hoher Vertreter") dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, um ihre Aufgaben nach dieser Verordnung 
zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehören 



a) in Bezug auf den Rat: die Ausarbeitung und Durchführung von Änderungen zu Anhang I; 

b) in Bezug auf den Hohen Vertreter: die Ausarbeitung von Änderungen zu Anhang I; 

c) in Bezug auf die Kommission: 

i) die Aufnahme des Inhalts von Anhang I in die elektronisch verfügbare konsolidierte Liste der Perso-
nen, Gruppen und Organisationen, die finanziellen restriktiven Maßnahmen der EU unterliegen, und 
in die interaktive Weltkarte der EU-Sanktionen, die beide öffentlich zugänglich sind; 

ii) die Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der gemäß dieser Verordnung getroffe-
nen Maßnahmen, z. B. Wert der eingefrorenen Gelder, und von Informationen über die von den zu-
ständigen Behörden erteilten Genehmigungen. 

(2) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter dürfen gegebenenfalls einschlägige Daten, die Straftaten 
der in der Liste aufgeführten natürlichen Personen, strafrechtliche Verurteilungen dieser Personen oder Si-
cherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Personen betreffen, nur in dem Umfang verarbeiten, in 
dem dies für die Ausarbeitung des Anhangs I erforderlich ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden der Rat, die in Anhang II dieser Verordnung angegebene Dienst-
stelle der Kommission und der Hohe Vertreter zu „Verantwortlichen“ im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 bestimmt, um sicherzustellen, dass die betreffenden natürlichen Personen 
ihre Rechte nach der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 ausüben können. 

Artikel 17 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden im Sinne dieser Verordnung und weisen sie auf den 
oder über die in Anhang III aufgeführten Websites aus. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zuständigen Behörden unverzüglich nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mit und setzen sie von allen späteren Änderungen in Kenntnis. 

(3) Enthält diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der 
Kommission, so werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die Anhang III angege-
ben sind. 

Artikel 18 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, 

c) für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Ge-
biets der Union, 

d) für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Personen, Organi-
sationen und Einrichtungen, 

e) für juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen hinsichtlich aller Geschäfte, die ganz oder teil-
weise innerhalb der Union getätigt werden. 

Artikel 19 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2009. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

A. CARLGREN 

 

 



 
(*) ABl. L 346 vom 23.12.2009, S. 26. 

(**) ABl. L, 2023/2694, 28.11.2023. 

(1) ABl. L 281 vom 28.10.2009, S. 7. 

(2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

(3) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 

 

 



ANHANG II 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 6 Absatz 3 

 
Name (und ggf. Aliasname) 

Angaben zur Identität (Geburtsdatum: 
und -ort, Reisepass-Nr. / Personalaus-

weis-Nr., … ) 
Begründung 

1. Hauptmann Moussa Dadis CAMARA Geburtsdatum: 1.1.1964oder 
29.12.1968 

Reisepass-Nr.: R0001318 

Geschlecht: männlich 

Anschrift: Ouagadougou (Burkina Faso) 

Funktion oder Beruf: Ehemaliger Militär 
und Chef der Militärjunta des Nationa-
len Rates für Demokratie und Entwick-
lung (Conseil National pour la De-
mocratie et le Developpement, CNDD) 

Person, die laut der internationalen Un-
tersuchungskommission die Verantwor-
tung für die Ereignisse vom 28. Sep-
tember 2009 in Guinea trägt 

2. Oberst Moussa Tiégboro CAMARA 

alias Moussa Thiegboro CAMARA 

Geburtsdatum: 1.1.1968 

Reisepass-Nr.: 7190 

Geschlecht: männlich 

Funktion oder Beruf: Generalsekretär, 
Präsidialamt der Republik Guinea 

Person, die laut der internationalen Un-
tersuchungskommission die Verantwor-
tung für die Ereignisse vom 28. Sep-
tember 2009 in Guinea trägt 

3 Oberst Dr. Abdoulaye Chérif DIABY Geburtsdatum: 26.2.1957 

Reisepass-Nr.: 13683 

Geschlecht: männlich 

Funktion oder Beruf: Militärarzt 

Person, die laut der internationalen Un-
tersuchungskommission die Verantwor-
tung für die Ereignisse vom 28. Sep-
tember 2009 in Guinea trägt 

4. Hauptmann Aboubacar Chérif (alias 
Toumba) DIAKITÉ 

Geschlecht: männlich 

Anschrift: Conakry (Republik Guinea) 

Funktion oder Beruf: ehemaliger Militär. 

Weitere Angaben: in Haft 

Person, die laut der internationalen Un-
tersuchungskommission die Verantwor-
tung für die Ereignisse vom 28. Sep-
tember 2009 in Guinea trägt 

5. Oberst Jean-Claude PIVI (alias Co-
plan) 

Geburtsdatum: 1.1.1960 

Geschlecht: männlich 

Funktion oder Beruf: Minister mit Zu-
ständigkeit für die Sicherheit des Präsi-
denten 

Person, die laut der internationalen Un-
tersuchungskommission die Verantwor-
tung für die Ereignisse vom 28. Sep-
tember 2009 in Guinea trägt 

 



ANHANG III 

 

BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

 
BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/101 

 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

 
DÄNEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

 
ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

 
IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519 

 
GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

 
SPANIEN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/ 
Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

 
FRANKREICH  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

 
KROATIEN  

http://www.mvep.hr/sankcije 

 
ITALIEN  

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

 
ZYPERN  

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument 

 
LETTLAND  



http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

 
LITAUEN  

http://www.urm.lt/sanctions 

 
LUXEMBURG  

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html 

 
UNGARN  

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 
20170214_final.pdf 

 
ΜΑLTA  

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx 

 
NIEDERLANDE  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

 
ÖSTERREICH  

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

 
POLEN  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

 
PORTUGAL  

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-
restritivas.aspx 

 
RUMÄNIEN  

http://www.mae.ro/node/1548 

 
SLOWENIEN  

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

 
SLOWAKEI  

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

 
FINNLAND  

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

 
SCHWEDEN  

http://www.ud.se/sanktioner 

 
VEREINIGTES KÖNIGREICH  

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

 



 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission 

Europäische Kommission 

Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 

Büro EEAS 07/99 

B-1049 Brüssel, Belgien 

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
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